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11- iltf0 l' der Beilagen zu elen st~nographischen Protokollen des Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER .BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zahl: 19.007/27-GD/1975 

Betr. : Anfragebeantwortungen; 

hier: Schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dr. SCHlVIIDT ~ ZEILLINGER 
und Genossen, betreffend Ausrüstung der 
Exekutive. . 
Nr. 2410/J. 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die schriftliche Anfrage der Herren Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. SCHIvIIDT; ZEILLTNGER und Genossen. vom 4.7.1975, betreffend 

Ausrüstung der Exekutive {Nr.2410j JL beantworte ich wie folgt: 

Zur Frage 1: Das DEUTSCHE WAFFENJOURNAL schreibt in seiner 

Nr. 6/1975 zum Thema Die flpolizeitypis.::he" \Vaffe: 

"Auch der Begriff der 'polizeitypischen> Waffe wurde 

definiert: 

~Eine polizeitypische Waffe ist eine Waffe, di.e das-

selbe oder besseres leistet als eine konventionelle'Waffe, 

dem Beamten denselben oder besseren Schutz gibt als 

eine konventionelle Waffe und gleichzeitig tödliche Ver­

letzungen ausschließt.' 

Für die Polizei ist die Schaffung einer wirkungsvollen 

humanen Waffe wünschenswerter als die Diskussion des 

Problems -»finaler Todesschuß' • 

Das neue Mittel müßte zwar Autoblech durchschlagen~ 

nicht aber die menschliche Haut - es mUßte einen Straf­

täter schlagartig handlungsunfähig machen (einschließlich 

der vom Gehirn unabhängigen ReflexeL ihn aber mög­

lichst nicht verletzen. 

S oe t was gib t e s j e d 0 C h bis heu t e nie h t. " 

(Siehe Beilage I) 

Ich kanH diese Feststellung nur unterstreichen. 
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Es ist - von der "Polizeipistole" Marke \Valther-ManurhinJ 

Type PP, Kaliber 7. 65 mm~ abgesehen - richtig, daß 

die Exekutive vor allem in Europa mit Waffen militäri-

schen Charakters ausgerüstet ist, nur ist als Hauptwaffe 

der Exekutive nicht der Karabiner oder die Maschinen­

pistole, sondern die Die n s t pis t oIe der Polizei, der 

kein militärischer Charakter zukommt und von den Militärs 

auch nicht verwendet wird, anzusehen. Es handelt sich um 

eine eigens von der Firma Walther-Manurhin für die Polizei 

entwickelte Waffe. daher auch die Bezeichnung "Polizei­

pistole~1 Von dieser Polizeipistole abgesehen, gibt es bisher in 

Euro'pa kein Industrieunternehmen, das sich mit der Her­

stellung Ilspezifischer Polizeiwaffen !1 beschäftigt, so daß 

die Sicherheitsbehörden in den verschiedenen europäischen 

Ländern, was Karabiner und Maschinenp1 stolen anbelangt. 

sich nach dem IVlilitär richten müssen~ 

Das Bundesministerium für Inneres verfolgt die Entwicklung 

von für die Exekutive zweckmäßigen 'Waffen im Ausland sehr 

genau und läßt sich von den Sicherheitsbehörden und -dienst­

stellen im Bundesgebiet laufend über Art und Durchführung 

von Waffengebräuchen berichten. Aus dIesen Berichten ergibt 

sich. daß die Bewaffnung und .l~ usrüstung der Exekutive in 

Österreich zweckmäßig ist und den derzeitigen Erfordernis­

sen entspricht. 

Für das Jahr 1974 werden il1.sgesamt 325Waffengebräuche 

ausgewiesen; hievon entfallen auf Schußwaffen 51 Fälle. 

3 Fälle verliefen tödlich. Der Prozentsatz eines Schußwaffen­

gebrauches durch Exekutivorgane bei der Durchsetzung poli­

zeilicher Zwangsbefugnisse ist in Österreich erfreulicher­

weise sehr gering. 

Aus eingehenden Untersuchungen sowohl in Österreich als 

auch im Ausland geht eindeutig hervor" daß nicht das Mate­

rial der Geschosse, sondern andere Kriterien für die An­

haltekraft oder Mannstoppwirkung bestimmend sind. In diese-rn 

Zusammenhang bleibt die Tatsache; daß die vonm;mtelg~-

schosse eine höhere Durchschlags -, jedoch eine geringere 
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Mannstoppwirkung henTorbringen, unbestritten. Dies ist 

. aber darauf zurückzuführen, daß sich diese Art von Ge­

schossen im Körper nicht zerlegt und sich auch nicht auf­

pilzt; dies besagt, daß sie auch nicht die volle~ ihnen an­

haftende kinetische Energie an den Körper abgeben, sondern 

vielnlehr durchsetzen. Die mannstoppende Wirkung eines 

Geschosses wird nach den vorliegenden Erkenntnissen dann 

notwendig sein~ wenn es gilt, eine bewaffnete Person augen­

blick~ich und für einige Zeit handlungsunfähig zu machen. 

Diese "stoping powern hat mehrere Faktoren~ wie Geschoß­

form, Geschoßgewicht, Querschnitt oder Kaliber und Ge­

-schoßgeschwindigkeit zur Voraussetzung. wobei sich die 
f\"r~r~1'~~1-.~~171·r~·~17."~~ ~,,~ ..l-~l· J.·11J.""'L;:::'J."nd.~nQJer ·u·nd ineinander .cl. \ALP a. .lö\...J.J.V\.,...n. V\.Li. .n.lU.J. b c:tU;:' ~l. t:. _. ....~ ..... ___ 

korrespondierenden·vVirkungsgrößen ergibt. und zwar: 

der Oberflächen-, Auf treff- und Eindring-Schock, 

der innere Verdrängl1ngsschock und 

der Oberflächen-A ustrittsschock. 

Wesentlich scheint aber in diesem Zusammenhang die Ge­

schoßform zu sein. zumal bei Treffern im Muskelgewebe 

Vollmantelgeschosse einen Schußkanal hinterlassen J der 

25 % seines Kalibers entsprichtJ während Stauchgeschosse 

einen Schußkanal von 60 % des aufgestauchten Kalibers J also 

etwa vom Originalkaliber; hervorrufen. Zerlegergeschosse 

hingegen rafen im Durchschnitt 200 - 300 0/0 i ge Original­

kaliber-Schußkanäle hervor. 

Die in reichhaltigster Form vorliegende Empirik läßt die 

eindeutige Aussage zu, daß die aus kleinkalibrigen Pistolen 

verfeuerten Vollmantelgeschosse einen \veitaus geringeren 

Tödlichkeitsfaktor erbringen, als Geschosse, die aus Blei 

hergestellt werden. 

Was nun die Trageweise der Dienstwaffen anbelangt, ist für 

den Bereich der Bundesgendarmerie (Pistole der Marke 

F'N - 1VI 35, Kaliber 9mm: und für den Innendienst die 

ItPolizeip:i.~tülelt, Marke "v\Talther-IvIanurhin, Type pp. Kali­

ber 7,65 mm) zu sagen, daß die Pistolentasche infolge ihrer 
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besonderen Fertigungsart als Bereitschaftstasche das 

Ziehen der Waffe so erleichtert .. daß diese - entsprechende 

Übung vorausgesetzt - in kürzester Zeit einsatzbereit und 

-fähig ist. 

Für den Bereich der Bundespolizei war die Trageweise der 

Dienstpistole an die damals zeitgemäßere Uniform anzu­

passen. Es wurden etwa 10 _~rten von Tragevorrichtungen 

erprobt. den Sicherheitsbehörden sowie den Personalver­

tretungen vorgeführt und nach deren Zustimmung die alS 

am geeignetsten befundene eingeführt. 

Daß eine verdeckte Trageweise bei der PoUzei das Ziehen 

der Waffen gegenüber der offenen Trageweise etwas erschw-ert, 

ist sJcl)er~,; Es \~.rLl!·d.e deshalb B,uch angeordnet" daß die 1'ragcvor-

richtung für die Sicherheitswachebeamten, die in Kraftfahr-

zeugen Streifendienst versehen, mit verlängerten Trageschlau­

fen ausgestattet werden, wodurch die Dienstpistole unter dem 

Saum der Uniformbillse zu liegen kommt und das unbehinderte 

Ziehen der ·Waffe gewährleistet. 

Eine Notwendigkeit zum Übergang auf eine Trageweise~ wie 

sie zum Beispiel in den USA herrscht~ ergab sich ob der 

erfreulich geringen SchußwafIenkriminalität in Österreich 

bisher nicht. 

Zusarnmenfassenddarf ich ~w.r Frage 1 sagen: 

Nach den mir vorliegenden Berichten der zuständigen Fach­

abteilungen meines Ressorts und deren Sachverständigen 

entspricht die derzeitige Bewaffnung der Exekutive den dienst­

lichen Erfordernissen und steht im Einklang mit den Bestim­

mungen des Waffengebrauchsgesetzes$ BGBl. Nr. 149/1969 und 

dem Annex I des Staatsvertragsgesetzes, BGBL NI'. 152/1955. 

Die Exekutive ist soausgerListet; daß sie den Erfordernissen 

einer modernen yerbrechensbekämpfungentspricht. Dennoch 

wird die auf internationaler Ebene vor sich gehende Entwick­

lurig auf diesem Gebiete laufend aufmerksam verfolgt und 

entsprechende Nutzanvrendung gezogen~ wobei aber festgestellt< 
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werden muß~ daß die gerade in letzter Zeit in mitunter 

marktschreierischer Art vorgebrachten Ausführungen über 

angeblich "typische Polizeiwaffenl! nicht unbedingt als der 

Weisheit letzter Schluß angesehen werden können .. 

Die Entwicklung der Herstellung moderner Faustfeuerwaffen 

und der damit einhergehenden Entvvicklung von Patronen 

mit einer sehr guten mannstoppenden Wirkung wird ho. sehr 

genau verfolgt. Sollte sich aufgrund der vorherrschenden 

Sicherheitsverhältnisse nach Vorliegen der Entwicklungser­

gebnisse die Zweckm.äßigkeit einer Änderung der Bewaffnung 

ergeben~ so ·wird es das Bundesministerillm für Inneres nicht 

verabsäumen~ die Konsequenzen zu ziehen. 

Über die ei.l1zelnen Arten voq Geschossen (Munition) liegt in 

meinem Ressort eine umfangreiche internationale Liter~ltur 

vor. Die einzelnen Prüfungsergebnisse im In- und Ausland 

veranlassen mich - zumindest derzeit - nicht, die Exekutive 

mit anderen als den bisherigen Schußwaffen auszurüsten. 

Hinsichtli.::h der Ausrüstung der Exekutive mit Schußwaffen 

denke ich nach den vorstehenden _Ausführungen derzeit oder 

für die nächste Zukunft an keine 1-\nderung. Im Jahresdurch­

schnitt werden nur 3~ 5 % aller angewandten polizeilichen 

Zwangsbefugnisse im Rahmen des Waffengebrauchsgesetzes 

mit Schußwaffen ausgeführt, ~ber in mehr als 75 % aller Fäl­

le muß gegen iUkoholisierte mit Gummiknilppel oder Körper­

kraft eingeschritten werden. 

Als vordringliche Maßnahme sehe ich die Ausrüstung der 

Exekutive mit Funksprechgeräten in Kraftfahrzeugen, Hand­

funksprechgeräten für die Rayonsdienst versehenden Exe­

ktitivorgane, damit sie jederzeit Verstärkung heranrufen kön­

nen~ FortsetzLmg der im Gange befindlichen Arbeiten auf dem 

Sektor der Nach:richtenvermittlung und insbesondere als Schwer­

punkt die körperliche Ausbildung der Exekutivorgane auf dem 
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der sogenannten "Polizeigriffe !1~ Uln zu erreichen~ daß 

die Exekutivorgane so human wie mögHch gegen Gesetzes­

brecher oder Außenseiter der Gesellschaft einschreiten 

können und ein Schußwaffengebrauch nach Möglichkeit über­

haupt vermieden wird. 

28. Juli 1075 --
!t'/)fl! J /1. / ~/1/' A Ij 
l'/ /1 ' ,/ I' ~,.,/1 t 

.i / /4 ~/J/IJ/l , 
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DE=r Anfragebeantwortung sind umfangrei.che Beilagen angeschlossen I 

die in der Parlamentskanzlei. zur Einsicht aufliegen. 
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